
0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefährdet

3 Gefährdet

G Gefährdung unbekannten
Ausmaßes

R Extrem selten

V Vorwarnliste

* Ungefährdet

D Daten unzureichend

♦ Nicht bewertet

– Nicht etabliert (keine Rote-Liste-
Kategorie)

Wissenschaftlicher Name
Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Deutscher Name
Zauneidechse

Organismengruppe
Reptilien

Rote-Liste-Kategorie
Vorwarnliste

Verantwortlichkeit Deutschlands
Allgemeine Verantwortlichkeit

Aktuelle Bestandssituation
häufig

Langfristiger Bestandstrend
starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend
starke Abnahme

Vorherige Rote-Liste-Kategorie
Vorwarnliste

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste
Kategorie unverändert

Kommentar zur Verantwortlichkeit
Neuere Untersuchungen (Kalyabina-Hauf & Ananjeva 2004, Andres et al.
2014) weisen darauf hin, dass die Unterarten Lacerta agilis agilis und
Lacerta agilis argus möglicherweise nur schwach differenziert sind.
Untersuchungen auf der Grundlage einer größeren Stichprobe liegen
aber noch nicht vor. Der bekannte deutsche Arealanteil der Unterart L. a.
agilis ist nach Bischoff (1988) größer als 1/10 des Weltbestandes, zudem
liegt er im Arealzentrum. Somit ist Deutschland für die weltweite
Erhaltung der Nominatunterart L. a. agilis in hohem Maße verantwortlich.
Für die Art insgesamt hat Deutschland eine allgemeine
Verantwortlichkeit.

Kommentar zur Gefährdung
Die Zauneidechse kommt in allen Bundesländern autochthon vor. Im
durch atlantisches Klima geprägten Nordwesten ist die Dichte deutlich
geringer als in den kontinentalen Regionen. Die Höhenverbreitung
erstreckt sich von den Küstendünen bis auf circa 1.700 m über NHN,
Schwerpunkte bestehen aber in den planaren und kollinen Lagen (Blanke
2010). Für den Zeitraum 2000 bis 2018 beträgt die TK25-Q-
Rasterfrequenz 50,01 %, die Art ist somit als häufig einzustufen. Für den
langfristigen Bestandstrend wird ein starker Rückgang eingeschätzt.
Beim Kulturfolger Zauneidechse lässt sich dieser auf den gravierenden
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Landschaftswandel im vergangenen Jahrhundert zurückführen
(Industrialisierung der Landwirtschaft, Verlust von Saum- und
Übergangsbereichen durch Flurbereinigungen, zunehmende Versiegelung
und Isolation u. v. m.). Anscheinend ist die Art von der zunehmenden
Monotonisierung der Landschaft besonders stark betroffen. Eine
wesentliche Gefährdung von Zauneidechsen liegt in unzureichenden
oder gar ungeeigneten Schutzmaßnahmen. Im kurzfristigen
Bestandstrend wird eine starke Abnahme beobachtet, die sich in einer
geringeren Rasterfrequenz widerspiegelt. Da die Zauneidechse als Art
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bei vielen Eingriffen erfasst werden
muss und seit der Novelle des BNatSchG im Jahr 2010 von einem
deutlich erhöhten Erfassungsgrad auszugehen ist, scheiden
Erfassungsdefizite als Grund für die abnehmende Rasterfrequenz aus.
Die merklichen Rückgänge in der Vergangenheit und die aktuell noch
häufigen Vorkommen führen zu einer Einstufung der Zauneidechse als
Art der „Vorwarnliste“. Der kurzfristige Bestandstrend hat sich zu einer
starken Abnahme verschärft. Der langfristig starke Rückgang und die
Rote-Liste-Kategorie bleiben unverändert. Die Zauneidechse ist vor allem
aufgrund folgender Ursachen gefährdet: Direkte Verluste von Habitaten
durch Eingriffe (z. B. Bau von Siedlungen, Neu- und Ausbau von
Verkehrswegen, Photovoltaik-Anlagen) und/oder deren Folgemaßnahmen
(Verfüllung von Abgrabungen, Ersatzaufforstungen in bestehenden
Lebensräumen etc.); Verkleinerung und Isolation von Habitaten; kürzere
Intervalle bei der Instandhaltung von Verkehrswegen (v. a. Maßnahmen
im Gleisbett der Eisenbahn); Zerschneidung von Teilhabitaten (z. B.
durch Lärmschutzwände an Verkehrswegen); unwirksame oder
kontraproduktive „Schutzmaßnahmen“ in Folge von Eingriffen:
Umsiedlungen in ungeeignete oder bereits besiedelte Flächen (meist
kombiniert mit viel zu kurzen Fangzeiträumen), Ersatzlebensräume in
geringerer Qualität und Größe, nicht funktionsfähige
Artenschutzmaßnahmen (für die ortstreue Zauneidechse nicht
erreichbar, ihren Habitatansprüchen nicht genügend); Änderungen in
Waldbewirtschaftung und -struktur: Abkehr von Kahlschlägen,
Aufforstung von Lichtungen in Wäldern und Begradigung von
Waldrändern, Änderungen der Pflanzenartenzusammensetzung, Aus- und
Neubau von Forstwegen; Änderungen in der Landwirtschaft:
Flurbereinigungsverfahren ohne oder mit unzureichender
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Anforderungen, Verlust oder
Verschmälerung von Säumen, Randstreifen, Brachen, Wiesen; Anbau von
Wintergetreide und hochwüchsigen Energiepflanzen statt Hackfrüchten
und Sommergetreide; Ausbau von Wirtschaftswegen; Verbrachung und
Verbuschung von Habitaten aufgrund fehlender oder nicht angepasster
Pflege (zu großflächige, zu häufige und tiefe Mahd; zunehmende
extensive Beweidung in Schutzgebieten u.a.); Qualitätsminderung von
Habitaten durch hochwüchsige und dichte Vegetation infolge von
Eutrophierung oder der Ausbreitung invasiver Neophyten; Verlust von
Kleinstrukturen und Beschattung.

Weitere Kommentare
Entscheidend für den Erhalt bestehender Populationen und ihrer
Lebensräume ist die konsequente Anwendung des geltenden
Artenschutzrechtes bei Eingriffen, aber auch bei der land- und
forstwirtschaftlichen Flächennutzung. Besondere Rücksicht ist auch bei
Maßnahmen an den Böschungen und Rändern von Straßen, Feld- und
Waldwegen sowie in Abgrabungen notwendig. Der zunehmenden
Monotonisierung der Landschaft sollte im Rahmen der Raumplanung
entgegengewirkt werden. An Bahnstrecken finden sich oft die letzten
Populationen; insbesondere hier müssen Instandhaltungsmaßnahmen im
Gleisbett der Eisenbahn verträglich gestaltet werden. Im
Schutzgebietsmanagement müssen die Ansprüche der Zauneidechse in
für die Art bedeutsamen Bereichen berücksichtigt werden; das beinhaltet
auch die Tolerierung bestimmter, aus Sicht des Biotop- und
Pflanzenartenschutzes häufig unerwünschter Biotopausprägungen (oft
ruderalisiert oder mit sogenannten „Problemgräsern“ wie Drahtschmiele
oder Pfeifengras). Bei der Offenhaltung von Lebensräumen der
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Zauneidechse sind verschiedene mechanische Verfahren gut geeignet, so
z. B. nicht-bodennahe Streifenmahd. Dagegen gibt es deutliche Hinweise
auf Gefährdungen bei schon sehr behutsamer Beweidung (Blanke 2019).
Entwicklungsziel sollten jeweils möglichst kleinteilige Vegetationsmosaike
sein. Wichtig ist dabei eine strukturreiche und eher dichte, aber nicht
völlig geschlossene Krautschicht. Angrenzende Wälder und Hecken oder
eingestreute Gehölze sind günstig.

Einbürgerungsstatus
Indigene oder Archäobiota

Quelle
Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien (2020): Rote Liste und
Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands. – Naturschutz und
Biologische Vielfalt 170 (3): 64 S.
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